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Zusammenfassung 
 
Entlastungen bei den Sozialbeiträgen und damit 
bei den Lohnzusatzkosten können wesentlich 
dazu beitragen, bestehende Arbeitsplätze zu si-
chern und neue Beschäftigung zu schaffen. Zu 
den Kernaufgaben der neuen Legislaturperiode 
gehört daher, die nach wie vor hohe Belastung 
von Löhnen und Gehältern durch Sozialbeiträge 
kurzfristig zumindest zu begrenzen und mittel- 
und langfristig zu senken. Vordringliche Aufgabe 
muss sein, die ab 2011 drohenden deutlichen 
Beitragssatzsteigerungen bei der Bundesagentur 
für Arbeit und in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung zu verhindern. 
 
In kaum einem anderen Land bleibt den Arbeit-
nehmern so wenig von ihrem erwirtschafteten 
Einkommen wie in Deutschland. Vor allem die 
hohen Sozialbeiträge sind dafür verantwortlich, 
dass netto so wenig für die Arbeitnehmer bleibt: 
Durchschnittlich rund zwei Drittel des Abgaben-
keils zwischen Arbeitskosten und Nettolöhnen 
geht an die Sozialversicherung, rund ein Drittel 
entfällt auf Steuern. Bei einem Durchschnittsver-
diener werden derzeit je 100 € Bruttolohn mehr 
als 41 € Sozialbeiträge fällig: 20,82 € für den Ar-
beitgeber und 20,30 € für den Arbeitnehmer (vgl. 
Anhang 1). Eine wirksame Entlastung des Fak-
tors Arbeit muss daher vor allem bei den Sozial-
beiträgen ansetzen. 
 
Eine große Zahl wissenschaftlicher Untersuchun-
gen belegt die positiven Beschäftigungseffekte 
einer Senkung von Sozialbeiträgen: Je nachdem, 
ob die Senkung der Sozialbeiträge durch Ausga-
ben senkende Reformen oder mit Gegenfinanzie-
rung erreicht wird, sind die Beschäftigungswir-
kungen zwar unterschiedlich hoch, aber immer 
positiv. Im Durchschnitt der Untersuchungen er-
gibt sich bei einer Senkung der Sozialversiche-
rungsbeiträge um einen Prozentpunkt mittelfristig 
ein Beschäftigungsplus von rund 125.000 Perso-
nen (vgl. Anhang 2). Ganz besonders deutlich 
werden die Beschäftigungschancen von Gering-
qualifizierten verbessert. 
 
Während der positive Beschäftigungseffekt einer 
Senkung der Sozialbeiträge vor allem durch die 
Entlastung der Arbeitgeber bei den Arbeitskosten 
erreicht wird, haben niedrigere Sozialbeiträge für 
die Arbeitnehmer andere, aber gleichfalls positive 
Wirkungen: Weniger Sozialversicherungsbeiträge 
bedeuten mehr Netto für die Beschäftigten und 
damit mehr Möglichkeiten für Konsum, Sparen 
und ergänzende Vorsorge. Gleichzeitig machen 
niedrigere Sozialversicherungsbeiträge legale 
Arbeit lohnender und verringern damit die Anrei-
ze zur Schwarzarbeit.  
 

Der beste Weg zur Senkung der lohnbezogenen 
Sozialbeiträge sind Ausgaben reduzierende 
Strukturreformen. Umfinanzierungsoptionen soll-
ten dagegen erst nachrangig in Betracht gezo-
gen werden, weil sie weniger beschäftigungs-
wirksam und zudem mit der Gefahr verbunden 
sind, dass notwendige Reformen im jeweiligen 
Sozialversicherungszweig unterbleiben oder zu-
mindest verzögert werden.  
 
 

Im Einzelnen 
 
I. Sozialbeiträge belasten den Faktor Arbeit 

besonders stark 
 
Kaum ein anderes Land belastet Löhne und Ge-
hälter so sehr mit Abgaben wie Deutschland. Die 
OECD hat in ihrer Studie „Taxing Wages“ die 
Steuer- und Beitragsbelastung des Faktors Ar-
beit in ihren Mitgliedsländern untersucht. 
Deutschland lag danach im Jahr 2008 bei der 
Höhe des Abgabenkeils zwischen Arbeitskosten 
und Nettolöhnen mit an der Spitze aller OECD-
Staaten. Bei allen untersuchten Haushaltstypen 
(ledig/verheiratet, kinderlos/2 Kinder) und Ver-
dienstgruppen (67 Prozent, 100 Prozent und 167 
Prozent des Durchschnittsverdiensts) war der 
Abgabenkeil sehr viel höher als im OECD-
Durchschnitt.  
 
Nach OECD-Berechnungen kamen 2008 von 
den vom Arbeitgeber aufgebrachten Arbeitskos-
ten bei alleinstehenden Durchschnittsverdienern 
netto weniger als die Hälfte (48 Prozent) an, bei 
Ehepaaren mit Kindern (ein Durchschnittsverdie-
ner und ein 2/3-Verdiener) waren es auch nicht 
viel mehr (55 Prozent). Der Rest des von den 
Arbeitnehmer erwirtschafteten Einkommens 
(bzw. der von den Arbeitgebern aufgebrachten 
Arbeitskosten) ging in Form von Steuern und So-
zialbeiträgen an den Staat. Zum Vergleich: Im 
OECD-Schnitt blieb alleinstehenden Durch-
schnittsverdienern netto 63 Prozent, bei Ehepaa-
ren mit Kindern waren es sogar 68 Prozent. 
 
Verantwortlich für den hohen Abgabenkeil in 
Deutschland sind vor allem die Sozialbeiträge, 
die – bezogen auf den ledigen Durchschnittsver-
diener – rund zwei Drittel des Abstands zwischen 
Brutto-Arbeitskosten und Netto-Arbeitsentgelt 
ausmachen. Die Lohnsteuer trägt hingegen nur 
rund ein Drittel zur Gesamtbelastung bei. Gerade 
bei Geringverdienern und bei Familien mit Kin-
dern machen die Sozialbeiträge den größten Teil 
der Lohnabzüge aus. Nur bei einem kleinen Teil 
der Beschäftigten – insbesondere bei Beziehern 
hoher Einkommen – ist die Steuerlast höher als 
die von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gezahlten 
Sozialbeiträge. 
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Wer Arbeit von Abgaben entlasten und möglichst 
vielen Arbeitnehmern mehr netto lassen will, 
muss deshalb die lohnbezogenen Sozialbeiträge 
senken. Anders als bei Steuersenkungen wird 
durch Beitragssenkungen sowohl eine Entlastung 
der Arbeitskosten als auch eine Erhöhung der 
Nettoverdienste erreicht. Zudem profitieren von 
Beitragssenkungen deutlich mehr Beschäftigte 
als von Steuersenkungen, insbesondere auch 
Geringverdiener. 
 
 
II.  Was bringt eine Senkung der lohnbe-

zogenen Sozialbeiträge? 
 
Eine Senkung der lohnbezogenen Sozialbeiträge 
hat viele Vorteile. Hier die Wesentlichen: 
 
 
1.  Bestehende Arbeitsplätze werden gesi-

chert und neue Beschäftigung gefördert 
 
Niedrigere Sozialbeiträge sichern bestehende 
Arbeitsplätze und fördern neue Beschäftigung. 
Sie senken die Lohnzusatzkosten und damit die 
Arbeitskosten und erhöhen so die Rentabilität 
von Arbeitsplätzen. Zugleich verringern sie den 
Druck, vorhandene Arbeitsplätze aus Kosten-
gründen ins Ausland zu verlagern bzw. Arbeit 
durch Maschineneinsatz zu ersetzen.  
 
Für die unternehmerische Entscheidung über 
den Einsatz von Arbeitskräften sind letztlich im-
mer die dem Produktionsergebnis gegenüber 
stehenden Arbeitskosten maßgeblich. Lohnzu-
satzkosten erhöhen die Arbeitskosten und brem-
sen so die Arbeitsnachfrage. Eine Senkung der 
arbeitgeberfinanzierten Sozialbeiträge fördert 
demgegenüber die Nachfrage nach Arbeit und 
damit den Beschäftigungsaufbau. Nicht von un-
gefähr weisen diejenigen Vorschläge zur Sen-
kung der Sozialabgaben, die vor allem auf Seiten 
der Arbeitgeber eine Entlastung vorsehen, die 
höchste Beschäftigungswirkung aus.  
 
Die besondere Bedeutung der Arbeitskosten be-
ruht auch darauf, dass sich bei einer Produkti-
onsverlagerung ins Ausland der technische 
Standard und das Know-how, also letztlich das 
heimische Produktivitätsniveau, zu großen Teilen 
exportieren lassen. Das bedeutet: Hohe Produk-
tivität ist mit niedrigen Arbeitskosten oftmals 
kombinierbar. Nach einer aktuellen Umfrage des 
Statistischen Bundesamtes spielen bei strategi-
schen Überlegungen, heimische Produktions-
standorte ins Ausland zu verlegen, die Arbeits-
kosten zu 82 Prozent der Fälle eine wichtige o-
der sogar sehr wichtige Rolle.  
 
Die positive Wirkung einer Senkung der Sozial-
beiträge belegen zahlreiche empirische Untersu-

chungen und Modellrechnungen wirtschaftswis-
senschaftlicher Forschungsinstitute (siehe An-
hang 2). Die Berechnungen zur Höhe des Be-
schäftigungseffektes unterscheiden sich zwar je 
nach gewähltem Modellrahmen, dem Zeithorizont 
und der zum Teil vorgesehenen Maßnahmen zur 
Gegenfinanzierung, im Ergebnis sind die ermittel-
ten Beschäftigungswirkungen aber stets positiv. 
Im Durchschnitt lassen die vorhandenen Unter-
suchungen erwarten, dass eine Senkung des So-
zialversicherungsbeitragssatzes um einen Pro-
zentpunkt mittelfristig – bei im Übrigen gleichen 
Rahmenbedingungen – einen um 125.000 Per-
sonen höheren Beschäftigungsstand bewirkt. 
 
 
2.  Geringqualifizierte profitieren besonders 

von niedrigen lohnbezogenen Abgaben 
 
Gerade die Beschäftigungsperspektiven gering-
qualifizierter Arbeitnehmer und Arbeitsloser, die 
aufgrund fehlender Ausbildung oder geringem 
Bildungsstand nur für einfache Tätigkeiten einge-
setzt werden können, werden durch niedrigere 
Sozialbeiträge verbessert. Da die Produktivität 
einfacher Tätigkeiten nur gering ist, lohnen sich 
diese Arbeiten nur bei entsprechend niedrigen 
Arbeitskosten. Sonst finden sie nicht statt bzw. 
werden ins Ausland verlagert, durch Maschinen-
einsatz ersetzt oder in Form von Schwarzarbeit 
erledigt.  
 
Eine Senkung der lohnbezogenen Sozialbeiträge 
und damit der Arbeitskosten würde daher den 
Einstieg in Arbeit erleichtern und wäre damit vor 
allem auch ein Beitrag zur Sicherung und Ver-
besserung der Beschäftigungschancen der in be-
sonderem Maß von Arbeitslosigkeit bedrohten 
bzw. betroffenen Geringqualifizierten. Niedrigere 
Sozialbeiträge können dabei helfen, zusätzliche 
Beschäftigungspotenziale im Bereich einfacher 
Tätigkeiten, insbesondere bei haushaltsnahen 
Dienstleistungen, zu erschließen. Gerade hier 
liegt eine der Schlüsselherausforderungen am 
Arbeitsmarkt: Schließlich verfügen über 40 Pro-
zent aller Arbeitslosen nicht über eine abge-
schlossene Berufsausbildung.  
 
Eine verbesserte Aus-, Fort- und Weiterbildung 
allein kann die Arbeitsmarktprobleme Geringqua-
lifizierter jedenfalls nicht lösen. Investitionen in 
eine Verbesserung der Qualifikationen wirken 
immer nur zeitversetzt und sind in Abhängigkeit 
von den individuellen Voraussetzungen oft auch 
nur begrenzt möglich. Deshalb wird zumindest 
auf absehbare Zeit weiter ein beträchtlicher Teil 
der Erwerbsfähigen auf Arbeitsplätze mit einfa-
chem Anforderungsprofil angewiesen sein.  
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3.  Senkung der Sozialbeiträge ist der beste 
Weg für mehr Netto für die Beschäftigten 

 
Niedrigere Sozialbeiträge sind vor allem auch ein 
wirkungsvoller Beitrag zur Entlastung der Arbeit-
nehmer und damit für mehr Kaufkraft bzw. besse-
re Möglichkeiten zum Sparen und Vorsorgen. Bei 
den meisten Arbeitnehmern machen die Sozial-
versicherungsbeiträge den größten Teil ihrer 
Lohnabzüge aus. Dies gilt gerade für Geringver-
diener und Familien, weil bei ihnen die Lohnsteu-
erbelastung vergleichsweise gering ist. Bis zu ei-
nem Jahresbruttolohn von rund 40.000 € sind bei 
Ledigen die Sozialabgaben höher als die 
Lohnsteuer. Bei Ehegatten liegt die Grenze bei 
über 60.000 €. Jeder vierte Arbeitnehmer zahlt 
sogar überhaupt keine Lohnsteuer. Von einer 
Senkung der Sozialabgaben würden daher deut-
lich mehr Arbeitnehmer profitieren als von einer 
Senkung der Lohnsteuer.  
 
 
4.  Entlastung bei den Sozialabgaben stärkt 

Arbeitsanreize  
 
Eine Senkung der Sozialbeiträge stärkt die Ar-
beitsanreize, weil dadurch der Abstand vom Ar-
beitseinkommen zum Vergleichseinkommen oh-
ne Arbeit (z. B. zum Arbeitslosengeld II) steigt. 
Die hohe Belastung von Löhnen und Gehältern 
durch Sozialabgaben reduziert den Abstand zwi-
schen Nettolöhnen und Transfereinkommen und 
wirkt damit als Einstiegsbarriere in den Arbeits-
markt.  
 
Wie Untersuchungen zu den Lohnansprüchen 
von Empfängern von Arbeitslosengeld II zeigen, 
steigt bei höheren Nettolöhnen die Bereitschaft 
zur Arbeitsaufnahme (IAB, Diskussionspapier Nr. 
23, 2007). Auch deshalb spricht viel dafür, durch 
eine Senkung der lohnbezogenen Sozialbeiträge 
die Nettolöhne zu erhöhen.  
 
 
5.  Geringere Sozialbeiträge wirken Schwarz-

arbeit entgegen 
 
Niedrigere Sozialabgaben sind ein wichtiger Bei-
trag, um Schwarzarbeit abzubauen. Je geringer 
die Abgaben auf Löhne und Gehälter, desto mehr 
lohnt legale Arbeit. Viele Untersuchungen bele-
gen den Zusammenhang zwischen Abgabenbe-
lastung und Schwarzarbeit. Das Institut für An-
gewandte Wirtschaftsforschung (IAW) hat die 
Auswirkungen von Beitragssatzveränderungen in 
der Arbeitslosen- und Pflegeversicherung unter-
sucht. Danach ergibt sich, dass eine Senkung der 
lohnbezogenen Sozialabgaben um 1 Prozent-
punkt die Schwarzarbeit um mindestens 1 Mrd. € 
zurückdrängt (IAW, „Prognose zur Entwicklung 

der Schattenwirtschaft in Deutschland im Jahr 
2008“, 21. Januar 2008).  
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Anhang 1 
 
Wie hoch ist die Belastung von Löhnen und 
Gehältern durch Sozialbeiträge? 
 
Für die Höhe der lohnbezogenen Sozialbeiträge 
gibt es keine einheitliche Definition:  
 
1. Am überzeugendsten ist die ökonomische 

Definition . Sie fragt danach, inwieweit die 
lohnbezogenen Sozialbeiträge die Arbeits-
kosten erhöht und die Nettolöhne und  
-gehälter gemindert werden. Entscheidend 
ist damit: Wie viel kommt von dem, was der 
Arbeitgeber zahlt, nach Abzug der Sozialab-
gaben beim Arbeitnehmer an? Nach dieser 
Definition ergibt sich derzeit bezogen auf den 
Bruttoverdienst eines Arbeitnehmers eine 
Sozialabgabenbelastung von derzeit 41,11 
Prozent. 

 
2. Nach der gesetzlichen Definition  des Ge-

samtsozialversicherungsbeitrags (§ 28d 
SGB IV) werden dagegen nur die von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern zu entrich-
tenden Beiträge zur Renten-, Kranken-, Ar-
beitslosen- und Pflegeversicherung berück-
sichtigt. Der sich nach dieser Definition er-
gebende Gesamtbeitragssatz beträgt aktuell 
39,62 Prozent. Nachteil der gesetzlichen De-
finition ist, dass sie die tatsächliche Sozial-
beitragsbelastung von Arbeitgebern und Be-
schäftigten nicht vollständig umfasst. Dies 
erklärt sich daraus, dass die gesetzliche De-
finition lediglich dem Ziel dient, das administ-
rative Verfahren der Beitragszahlung zur 
Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung 
sowie zur Bundesagentur für Arbeit zu re-
geln. 

 
 
3. Nach der politischen Definition , die z. B. im 

Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregie-
rung zugrunde gelegt wird, fließen nur die 
von Arbeitgebern und Versicherten paritä-
tisch finanzierten Beiträge in die Berechnun-
gen zur Höhe der Sozialbeiträge ein. Der von 
den Arbeitnehmern finanzierte Sonderbeitrag 
zur Krankenversicherung sowie der Kinder-
losenzuschlag in der Pflegeversicherung 
werden dementsprechend ebenso wenig be-
rücksichtigt wie die Beitragsleistungen der 
Arbeitgeber zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung, der Insolvenzgeld- und der Mutter-
schaftsgeldumlage. Nach dieser Definition 
ergibt sich eine Sozialbeitragsbelastung von 
38,65 Prozent.  

 
Sinnvoll ist diese Definition nicht: Für die Be-
lastungswirkung von Sozialbeiträgen ist es 
schließlich gleichgültig, ob Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer ihre jeweiligen Beiträge paritä-
tisch oder nicht-paritätisch entrichten. Ent-
scheidend ist vielmehr allein die Höhe der 
jeweiligen Beitragsanteile von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. Zudem spricht gegen die 
politische Definition, dass sie Manipulationen 
Tür und Tor öffnet. Würden z. B. künftig die 
Renten- und Unfallversicherung allein von 
den Arbeitgebern und die anderen lohnbe-
zogen finanzierten Sozialleistungen aus-
schließlich von den Arbeitnehmern finanziert, 
würde der paritätische finanzierte Beitrag auf 
Null sinken, obwohl sich an der jeweiligen 
Beitragsbelastung von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern kaum etwas geändert hätte. 

 

 

Stand: Oktober 2009, Unfallversicherung, Mutterschafts- und Insolvenzgeldumlage: Durchschnittswerte 
für 2009. Der Kinderlosenzuschlag in der Pflegeversicherung von 0,25 Prozent ist bei den von den Ar-
beitnehmern getragenen Beiträgen entsprechend dem Anteil der Kinderlosen mit 0,07 Prozent berück-
sichtigt. Abweichungen bei Summenbildung rundungsbedingt. 

Sozialbeiträge auf Löhne und Gehälter 
(Angaben in Prozent des Bruttolohns/-gehalts) 

 Arbeitgeber Arbeitnehmer Gesamt 

Rentenversicherung 9,95 9,95 19,90 

Krankenversicherung 7,00 7,90 14,90 

Arbeitslosenversicherung 1,40 1,40 2,80 

Pflegeversicherung 0,98 1,05 2,02 

Unfallversicherung 1,26 - 1,26 

Mutterschaftsgeldumlage 0,13 - 0,13 

Insolvenzgeldumlage 0,10 - 0,10 

Ökonomische Definition 20,82 20,30 41,11 

Gesetzliche Definition 19,33 20,30 39,62 

Summe  
der Sozial-
beiträge 

Politische Definition 19,33 19,33 38,65 
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Anhang 2 
 
Wie hoch sind die Beschäftigungswirkungen 
einer Senkung der Sozialbeiträge? 
 
Die positiven Beschäftigungswirkungen einer 
Senkung der lohnbezogenen Sozialbeiträge sind 
wissenschaftlich durch zahlreiche Studien belegt. 
Im Durchschnitt der Untersuchungen ergibt sich 
bei einer Senkung der Sozialversicherungsbei-
träge um einen Prozentpunkt mittelfristig ein Be-
schäftigungsplus von rund 125.000 Personen: 
 
�  Besonders intensiv hat sich das Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB mit 
den Beschäftigungswirkungen einer Sen-
kung der Sozialbeiträge befasst. Für den 
Fall einer Verringerung des Sozialversiche-
rungsbeitragssatzes um einen Prozentpunkt 
erwartet das IAB einen Zuwachs der Be-
schäftigung um rund 150.000 bis 160.000 
Arbeitsplätze, sofern auf eine Gegenfinan-
zierung verzichtet wird (IAB-Kurzbericht Nr. 
15, 2003). In Simulationsrechnungen hat 
das IAB darüber hinaus die Beschäfti-
gungswirkungen einer Sozialabgabensen-
kung mit Gegenfinanzierung untersucht. Je 
nach Art der Gegenfinanzierung und dem 
zugrunde gelegten makroökonomischen 
Modell fallen dabei die Beschäftigungseffek-
te sehr unterschiedlich aus. Im Mittel der 
Modellrechnungen ergibt sich bei einer Sen-
kung der Sozialabgaben um einen Prozent-
punkt ein Beschäftigungszuwachs von mit-
telfristig rund 75.000 Personen (IAB-
Diskussionspapier Nr. 22, 2006). Im Übrigen 
zeigen die Simulationsrechnungen des IAB, 
dass sich die positiven Beschäftigungseffek-
te einer Senkung von Sozialabgaben im 
Wesentlichen als Folge der Entlastung der 
Arbeitgeber ergeben.  

 
�  Der Sachverständigenrat  zur Begutach-

tung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung  hat sich bereits mehrfach positiv zu 
den Beschäftigungseffekten einer Senkung 
der Sozialbeiträge geäußert (siehe zuletzt 
Jahresgutachten 2005/06, Ziffer 578). Im 
Rahmen seines Jahresgutachtens 2003/04 
(Ziffern 323-325) hat er quantifiziert, welcher 
Beschäftigungszuwachs zu erwarten ist, 
wenn die lohnbezogenen Beiträge zur ge-
setzlichen Krankenversicherung vollständig 
durch eine Finanzierung durch einkommen-
sunabhängigen Prämien ersetzt würden. 
Nach seinen Berechnungen für das Jahr 
2005 hätte das Beschäftigungsplus bei 1,9 
Millionen Personen gelegen. Bei gleichzeiti-
ger Einführung steuerfinanzierter Zuschüsse 
für einkommensschwache Versicherte wäre 
der Zuwachs halb so hoch gewesen. Nach 

diesen Berechnungen führt eine Senkung 
der Sozialversicherungsbeiträge um einen 
Prozentpunkt zu 140.000 bzw. 70.000 zu-
sätzlichen Arbeitsplätzen. 

 
�  Die Deutsche Bundesbank  hat im Auftrag 

des Sachverständigenrates eine Simulati-
onsrechnung durchgeführt (Jahresgutachten 
2005/06, Ziffer 578) und kommt bei einer 
steuerfinanzierten Senkung der Sozialversi-
cherungsbeiträge in Höhe von 20 Mrd. € zu 
einem Beschäftigungszuwachs zwischen 
77.000 und 214.000 Personen, je nachdem 
welche Auswirkungen eine Umfinanzierung 
mittelbar auf die Lohnentwicklung hat. Eine 
Beitragssatzsenkung der Sozialversiche-
rungsbeiträge um einen Prozentpunkt ergä-
be danach ein Plus von rund 50.000 bis 
100.000 Beschäftigten.  

 
�  Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-

schung DIW errechnet bei einer umsatz-
steuerfinanzierten Beitragssatzsenkung und 
einem Umfinanzierungsvolumen von 20 Mrd. 
€ einen langfristigen Beschäftigungseffekt 
von 1,0 Prozent („Gesamtwirtschaftliche 
Wirkungen einer Steuerfinanzierung versi-
cherungsfremder Leistungen in der Sozial-
versicherung“, Bericht im Auftrag des DGB-
Bundesvorstandes, der Hans-Böckler-
Stiftung und der Otto-Brenner-Stiftung 
(2005)). Eine umsatzsteuerfinanzierte Bei-
tragssatzsenkung um einen Prozentpunkt 
könnte demnach 125.000 Arbeitsplätze 
schaffen.  

 
�  Nach einer Studie im Auftrag der Europäi-

schen Kommission  („How much has labour 
taxation contributed to European structural 
unemployment?“, Economic Papers of the 
European Commission, Nr. 183 (2003)) re-
duziert eine um drei Prozentpunkte niedrige-
re Beitragsbelastung der Löhne die Arbeits-
losenquote um einen Prozentpunkt. Eine 
Beitragssatzsenkung der Sozialversiche-
rungsbeiträge um einen Prozentpunkt ließe 
dementsprechend eine Reduzierung der Ar-
beitslosigkeit um rund 125.000 Personen 
erwarten.   

 
�  Die OECD-Studie „Employment Patterns in 

OECD-Countries“ aus dem Jahr 2006, 
kommt zum Ergebnis, dass eine Verringe-
rung des Abgabenkeils zwischen Arbeitskos-
ten und Nettoarbeitsentgelt um 10 Prozent-
punkte die Arbeitslosenquote um 2,8 Pro-
zentpunkte reduziert. Daraus errechnet sich 
bezogen auf Deutschland eine um rund 
100.000 Personen reduzierte Arbeitslosig-
keit, wenn die lohnbezogenen Sozialbeiträge 
um einen Prozentpunkt gesenkt werden. 


